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Einleitung 

Aufgrund der Anfrage vom 6. Februar 2009 und den zugestellten Unterlagen gehen 

wir von folgendem Sachverhalt aus. 

Die Gesuchstellerin (geb. 1980) reiste vor sieben Jahren mit einem Besuchervisum 

für die Schweiz legal aus Kuba aus und hält sich seit dann in Europa auf. Im Januar 

2008 reiste sie trotz einer Einreisesperre in die Schweiz ein und heiratete im März 

2008 einen portugiesischen Staatsangehörigen. Darauf erhielt sie eine Aufenthalt s-

bewilligung in der Schweiz. Im Juli 2008 wurde das Ehepaar Eltern eines Sohnes. Im 

Oktober 2008 wurde die Ehe wieder aufgelöst, woraufhin der Gesuchstellerin die 

Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz entzogen wurde.  

Der Anfrage haben wir folgenden Fragen entnommen:  

 Ist die Wiedereinreise nach Kuba für eine Person mit abgelaufener Aufent-

haltserlaubnis im Ausland möglich? Wenn ja, unter welchen Voraussetzun-

gen? Müsste die Person allenfalls ernsthafte Nachteile befürchten?  

Aufgrund von Expertenauskünften und eigenen Recherchen können wir folgende 

Auskunft geben: 

1 Restriktive Reisebestimmungen für Kubaner-
Innen 

KubanerInnen von mindestens 18 Jahren ist es erlaubt , für bis zu elf Monate ins 

Ausland zu reisen. Dafür müssen sie eine Ausreiseerlaubnis ( Permiso de Viaje al 

Exterior) bei den Immigrationsbehörden (Departemento de Inmigracion y Extranjeria) 

in Kuba beantragen. Um eine Reiseerlaubnis zu erhalten, muss eine schriftliche Ein-

ladung von einer Person im Ausland eingereicht werden.
1
 Es kommt vor, dass die 

Immigrationsbehörden gewissen kubanischen Bürgern (Angestellten aus dem Ge-

sundheitssektor, jungen Männern, die den Militärdienst verweigert haben, Verwand-

ten von illegal Ausgereisten) die Ausreiseerlaubnis verweigern.
2
 Die Reiseerlaubnis, 

falls eine solche erteilt wird, wird meist für eine Reise von ein bis drei Monaten aus-

gestellt und kann jedoch danach im Ausland auf einem kubanischen Konsulat und 

bei Bezahlung einer entsprechenden Gebühr bis zu elf Monate verlängert werden.
3
 

Verlässt man die Insel ohne Erlaubnis der staatlichen Autoritäten, so droht ein Stra f-

verfahren mit einer Gefängnisstrafe von bis zu dre i Jahren.
4
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Bleiben KubanerInnen länger im Ausland als die vom kubanischen Staat erlaubten 

elf Monate, so müssen sie, wie im kubanischen Immigrationsgesetz (Ley de Inmigra-

cion) festgehalten, vor einer Wiedereinreise in Kuba bei einem kubanischen Konsu-

lat eine Rückreiseerlaubnis beantragen. Aus dem Immigrationsgesetz und dem fünf-

seitigen Antragsformular für Wiedereinreisende
5
 wird nicht ersichtlich, welche Anfor-

derungen im Einzelnen erfüllt sein müssen, um ein solches Einreisevisum zu erha l-

ten.
6
 Es geschieht nicht selten, dass die kubanischen Behörden Exilkubanern die 

Wiedereinreise verweigern.
7
 Ohne ein gültiges Einreisevisum ist die Einreise in Kuba 

in keinem Fall möglich
8
, und der Versuch, ohne die nötigen Papiere einzureisen, 

kann mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft werden.
9
 Wichtig bleibt zu erwähnen, 

dass kubanische Bürger, welche ihren erlaubten Aufenthalt im Ausland überschre i-

ten, in Kuba ihre Residenz- und Bürgerrechte, nicht aber ihre Staatsbürgerschaft 

verlieren.
10

 

2 Rückkehrgefährdung 

Wie schon erwähnt, erteilen die kubanischen Behörden nicht in jedem Fall ein Wie-

dereinreisevisum für Exilkubaner, und der Versuch, ohne Visum einzureisen, wird 

strafrechtlich verfolgt. Laut einem Gutachten von Amnesty International (2005)
11

 und 

einer Auskunft der SFH (2006)
12

 ist vor allem in den folgenden Fällen mit einer 

Rückkehrgefährdung zu rechnen: 

 Personen, die länger im Ausland verbleiben als im Ausreisevisum gestattet, kön-

nen bei einer Rückkehr nach Kuba mit Schwierigkeiten oder mit einer Verweige-

rung der Wiedereinreise konfrontiert werden. 

 Personen können vor allem dann Schwierigkeiten bekommen, wenn sie als regie-

rungskritisch bekannt sind oder angenommen wird, dass sie wegen eines öffent-

lichen Amtes sowie nicht fristgerechter Rückkehr das Land «verraten» habe n. 

 Bei Personen, die länger im Ausland bleiben als im Ausreisevisum gestattet und 

die aus Sicht des kubanischen Staates ihr Recht auf Rückkehr aufgegeben ha-

ben, kann der Privatbesitz vom Staat beschlagnahmt werden. 

 Personen, die länger im Ausland bleiben als im Ausreisevisum gestattet,  können 

von den kubanischen Behörden als EmigrantInnen eingestuft werden. Gemäss 
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kubanischem Recht (Art. 1 des Gesetzes Nr. 989, Gaceta Oficial vom 6. Dezem-

ber 1961, Seite 23705 ff.) können ihnen die staatsbürgerlichen Rechte entzogen 

werden. 

 Personen, die im Ausland einen Asylantrag stellen,  können von der kubanischen 

Regierung als RegimekritikerInnen eingestuft werden und somit bei ihrer Rüc k-

kehr nach Kuba ohne gesetzliche Grundlage von willkürlichen staatlichen R e-

pressalien (Entzug der Lebensmittelmarken, Beschlagnahmung von Eigentum, 

erschwerter Zugang zum Arbeitsmarkt) bedroht sein. 

 Personen, die vor ihrer Ausreise politisch aktiv waren oder sich im Ausland kr i-

tisch gegenüber der kubanischen Regierung äusserten,  können bei einer Rück-

kehr einem deutlich erhöhten Verfolgungsrisiko ausgesetzt sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFH-Publikationen zu Kuba und anderen Herkunftsländern von Flüchtlingen finden 
Sie unter www.fluechtlingshilfe.ch / Länder / Publikationen 

Der Newsletter «Länder und Recht» informiert Sie über aktuelle Publikationen. An-
meldung unter www.fluechtlingshilfe.ch / Länder / Newsletter  


